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B16 Regensburg - Roding

AS Gonnersdorf - GVS Strohberg

Bau-km 0+000 bis Bau-km 3+897
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Landwirtschaftliche Flur und Gonnersdorfer Moor
(Bau-km 0+000 bis 1+160)

B: Verlust von Lebensräumen durch Versiegelung, Überbauung und/oder zeitlich vorübergehende Inanspruchnahme von
- Grünflächen und Gehölzbeständen junger bis mittlerer Ausprägung entlang von Verkehrsflächen (6.472 m²)
- intensiv bewirtschafteten Äckern (1.445 m²)
- artenarmen Säumen und Staudenfluren (1.294 m²)
- Feldgehölzen mit überwiegend einheimischen, standortgerechten Arten, mittlere Ausprägung (1.283 m²)
- Schilf-Landröhrichten (1.126 m²)
- Sumpfgebüschen mit überwiegend einheimischen, standortgerechten Arten (894 m²)
- sonstigen standortgerechten gewässerbegleitenden Wäldern, mittlere Ausprägung (734 m²)
- mäßig artenreichen Säumen und Staudenfluren frischer bis mäßig trockener Standorte (318 m²)
- mesophilen Hecken mit überwiegend einheimischen, standortgerechten Arten (264 m²)
- sonstigen Wasserröhrichten (230 m²)
- natürlich entstandenen Fließgewässern, mäßig verändert (202 m²)
- eutrophen Stillgewässern, bedingt naturfern bis naturfern (108 m²)
- Einzelbäumen / Baumreihen / Baumgruppen mit überwiegend einheimischen, standortgerechten Arten, junge und
mittlere Ausprägung (63 m²)

H: Verlust potenzieller Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Vögeln und Fledermäusen

Bo:Versiegelung und Überbauung naturnaher Böden

W: Risiko des Schadstoffeintrags in Fließgewässer und Grundwasser während der Bauzeit

K: -

L: Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch Beseitigung landschaftsbildprägender Gehölze, insbesondere auch von
Straßenbegleitgehölzen

Maßstab:   1 : 1.000
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